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S.Iahrgang. «r. si. ZI. Iuli I9IS.

§chweizer-5chule
Wochenblatt der katholischen 5chulvereinigungen der Schweiz.

Ver „pädagogischen vlätter" 2b. Jahrgang.

Siir die
Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler. prof.. Luzern, «illenstr. 14

veilagen zur Schweizer-Schule:
Volksschule — Mittelschule

vie Lehrerin
Druck und Versand durch die Geschäftsstelle

Eberle ck Rickenbach, Einsiedeln.
Jnseratenannahme

durch die PublicitaS A -G., Luzern.
JahreSprei» Fr. 7.so - bet der P»st bestellt Fr. ?.?o

Weck IX o,is?) Musland Vortozuschlag). Preis der 32 mm breiten Colouelzeile 25 Rp.

Eiltsiedeln. — Schulnachrichten. — Preßfond.
Betlag«: Mittelschule Nr. 5 (philologisch.historische Ausgabe).

f vr. Gregor Koch 0. 8. k.,
Lehrerzimmer. — Inserate.

Drei Hauptschäden der moderne» Schule.
Bon Or. I. B. Egger, O. 3. 8., Rektor, Garnen.

(Schluß.)

3. Laisiermig.
Das schwerste Uebel der modernen Schule

ist aber die La i s ier u n g der Schule. Dies
Bestreben, die Schule zu laisieren, will
sagen, zu entchristlichen, stammt erst aus
der tieuesten Zeit. Noch der westfälische
Friede vom Jahre 1643 hat die Schule
ausdrücklich als ^nnexum eeelesise, als
zum Bereiche der Kirche gehörig, anerkannt.
Aber im Prinzip war die Laisierung der
Schule schon durch die sogenannte Refor-
mation gegeben. Die Reformation ist
ihrem innersten Wesen nach Laisierung der
Religion. Nicht mehr der geweihte Priester,
sondern der Laie ist Hüter und Verkünder
der Wahrheit. Im modernen Protestantis-
mus ist diese Laisierung, d. h. Verwett-
lichung, so weit fortgeschritten, daß er vom
Christentum nur mehr den Namen hat. In
der Schweiz war es einem ehemaligen rê-
formierten Pfarrer, Bündesrat Schenk, vor-
behalten, seine ganze Kraft für die Laisie-
rung der Schule einzusetzen, und die Motion
Knellwolf, die voriges Jahr so viel Staub
aufgewirbelt hat, stammt ebenfalls von einem
reformierten Pfarrer.

Aber als S y st e m stammt die Laisierung
der Schule erst aus der neuesten Zeit. Sie

nahm ihren AuSgang von England, machte
den Weg über Frankreich nach Deutschland
und von da in die Schweiz. Lord ShafteS-
bury (1661—1713) war es, der zuerst den
Satz verkündete, es könne einer ohne Re-
ligion ein ebenso guter Mensch und Bürger
sein, wie mit Religion. Seine Nachbeter
haben dann diesen Satz erweitert und ge-
sagt: Religion ist ein Hemmschuh für den
Menschen, weil sie ihm Vorschriften gibt,
weil sie seine Freiheit unterbinde^ weil sie

ihm seine physischen und geistigen Kräfte
nicht ungehindert auszuwirken erlaubt, die
Religion ist darum auch ein Hemmschuh
für den Staat, für den Fortschritt der Kultur.
Darum heraus mit der Religion aus dem
Staate, aus der Familie, aus der Schule!
Und in der Tat, in den modernen Staats«
Verfassungen kommen nicht mehr die zehn
Gebote Gottes und die Grundsätze des Chri-
stentums zum Ausdruck, sondern die Grund«
sätze der französischen Revolution, die söge«
nannten Menschenrechte, die Grundsätze der
Humanität, des reinen Menschentums. Wenn
von der Religion in den modernen Staats«
Verfassungen noch die Rede ist, so dient das
mehr als Dekoration und um die gutge«
sinnten Bürger nicht ganz kopfscheu zu ma-
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